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Sauberkeit hat ihren Preis!

+ 4,9 % (West)
+ 6,3 % (Ost)
+ Betriebliche Altersvorsorge

Tarifabschluss: Unser Streik in der Gebäudereinigung war erfolgreich:

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt! Der erste bundesweite Streik im
Gebäudereiniger-Handwerk hat sich auf der ganzen Linie gelohnt.

Nach 19 Warnstreik-Tagen und einer guten Woche Arbeitskampf hat die IG BAU ein beachtliches
Tarifergebnis mit den Arbeitgebern vereinbaren können. Ausschlaggebend war, dass Eure Streik-
bereitschaft und Eure Motivation die Arbeitgeber beeindruckt haben. Sie hätten nicht gedacht,
dass Ihr Euch für Eure Interessen mit solchem Kampfgeist einsetzt. Darauf können wir alle stolz
sein.

Und das Schöne ist: Wir alle sind stärker geworden in diesem Tarifkonflikt. Viele neue Mitglieder
sind in den letzten Wochen zur IG BAU gekommen. Es lohnt sich, in der Gewerkschaft zu sein.
Das zeigt das Tarifergebnis sonnenklar.



Beitrittserklärung: Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur IG Bauen-Agrar-Umwelt.

Vorname/Name Geburtsdatum
Nur für Auszubildende/
Ausbildung beendet

Nationalität
(D), (E), (F)

beamtet
angestellt
gewerblichtätig als

Gewerbezweig

Betrieb

Tarif-Gehalt/Std.-Lohn Teilzeit/Wochenstd. Monatsbeitrag von Beitragszahlung beginnt am

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Telefon/Handy

E-Mail

Mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung der IG Bauen-Agrar-Umwelt an. Gleichzeitig ermächtige ich die IG BAU bis auf Widerruf,
die von mir zu entrichtenden satzungsgemäßen Beiträge monatlich zulasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Ort und Datum, Unterschrift der /des Eintretenden

Die Daten werden nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert.

Ausgefüllte Beitrittserklärung senden an: IG Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand, VB VII, Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main.

(Genauer Name und Bezeichnung der kontoführenden Bank)

Aufnehmende/r (bitte deutlich lesbar schreiben)

www.igbau.de

� dienstlich � privat � SMS-Infodienst bitte an diese Nummer

� dienstlich � privat � E-Mail-Infodienst bitte an diese Adresse

Konto-Nr. BLZ

� weiblich � männlich

ARBEIT. LEBEN.
GERECHTIGKEIT.

Werde Mitglied!
Je mehr wir sind
in der Gewerk-
schaft, desto
mehr können wir
gemeinsam
durchsetzen!
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Danke für Euer Engagement - Ihr könnt stolz sein auf das Erreichte!

Was haben wir erreicht? Hier die Eckpunkte:
Eine Lohnerhöhung, die sich sehen lassen kann
Ab dem 1. Januar 2010 gibt es im Westen eine Lohnerhöhung um 3,1 Prozent. Ab dem 1. Januar 2011
kommen noch einmal 1,8 Prozent dazu. Also insgesamt um 4,9 Prozent.
Im Gebiet der Neuen Bundesländer (ohne Berlin) werden die Löhne sogar um 3,8 Prozent und ab dem
1. Januar 2011 um 2,5 Prozent angehoben. Insgesamt sind das 6,3 Prozent.

Auch die Ausbildungsvergütungen steigen
Im gesamten Bundesgebiet werden die Ausbildungsvergütungen am 1. Januar 2010 um 15,00 Euro
(1. Ausbildungsjahr), bzw. 20,00 Euro (2. Ausbildungsjahr) und 25,00 Euro (3. Ausbildungsjahr) erhöht.
Ab dem 1. Januar 2011 kommen noch einmal 10,00 bzw. 15,00 oder 20,00 Euro dazu.

Die Branche hat auch weiterhin Mindestlöhne
Die Löhne der Lohngruppen 1 und 6 werden Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz.
Die Tarifvertragsparteien werden gemeinsam die Allgemeinverbindlichkeit zum 1. Januar 2010 beantragen.

Es gibt den Einstieg in eine betriebliche Altersversorgung
Für alle Arbeitnehmer und Auszubildenden des Gebäudereiniger-Handwerks öffnet der Tarifvertrag eine
betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung mit Arbeitgeberzuschuss. Dies ist ein wichtiger
Schritt zur Bekämpfung der Altersarmut in der Branche.

Tarifvertragliche Regelungen für Angestellte sind auf dem Weg
Die Tarifparteien haben sich auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt, die den Weg zu Rahmen- und
Gehaltstarifen für Angestellte ebnet.

Wer gestreikt hat, wird nicht gemaßregelt
Vereinbart wurde ein Verbot der Maßregelung von Arbeitnehmern, die sich an
Arbeitskampfmaßnahmen beteiligt haben. Dieses Verbot schließt auch das Verbot der Versetzung ein.

Dieser Lohntarifvertrag kann erstmals zum 31. Dezember 2011 gekündigt werden. Die Tarifparteien haben
für dieses Verhandlungsergebnis eine Erklärungsfrist bis zum 10. November 2009 vereinbart.


